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TU DIR (K)EINEN ZWANG AN 

Gartenbau, Fliesenlegen, Malerarbeiten – erzwungene Körper-
haltungen beim Arbeiten sind in einigen Berufen kaum ver-
meidbar und müssen oft über längere Zeit eingenommen wer-
den. Diese hohe einseitige Belastung bestimmter 
Muskelgruppen kann zu Beschwerden führen. Zu häufigen 
arbeitsbezogenen Zwangshaltungen gehören Tätigkeiten in 
starker Rumpfbeuge (kann sich auf den Rücken auswirken), im 
Knien oder Hocken (kann sich auf die Knie auswirken) und 
über Schulterniveau (häufige Beschwerden in den Bereichen 
Nacken, Schultern, Arme und Rücken). 

Darüber hinaus gelten langes Sitzen ohne Möglichkeit des 
Ausgleichs durch gelegentliches Aufstehen oder Herumgehen 
sowie dauerhaftes Stehen als erzwungene Körperhaltungen. 
Mehr dazu siehe Untermodul 3.5: Sitzen und Stehen. 

Für die verschiedenen erzwungenen Körperhaltungen gibt es 
unterschiedliche Lösungsansätze, etwa Werkzeuge mit Teles-
kopstiel, eine Anpassung der Arbeitshöhe durch einen Hub-
tisch oder häufige Haltungswechsel. Infos zu Schutzmaßnah-
men, die die Berufe der Azubis betreffen, erhalten Sie auch 
über die zuständigen Unfallversicherungsträger.

Weitere Infos:  
Siehe DGUV Information 208-053 „Mensch und Arbeitsplatz –  
Physische Belastung“, www.dguv.de, Webcode: p208053

MATERIALIEN: Arbeitsblatt 5, Arbeitsblatt 4

DURCHFÜHRUNG: 
Als Gesamtmodul oder abschnittsweise

Was sind erzwungene Körperhaltungen? 
Zeigen Sie Arbeitsblatt 5 (Seite 27) und fragen Sie, 
welcher gemeinsamen physischen Belastung die Per-
sonen auf dem Bild ausgesetzt sind. Antwort: Erzwun-
gene Körperhaltungen. 
Erläutern Sie nun anhand des Infotexts rechts „Tu dir 
(k)einen Zwang an“, welche Arten von erzwungenen 
Körperhaltungen unterschieden werden. Die Azubis 
benennen daraufhin typische Tätigkeiten in erzwunge-
nen Körperhaltungen aus ihrem Arbeitsbereich oder 
Betrieb, die Sie je nach Art der Zwangshaltung grup-
pieren. Merken Sie hier auch schon an, dass langes 
Sitzen ohne Möglichkeit des Ausgleichs durch gele-
gentliches Aufstehen oder Herumgehen sowie dauer-
haftes Stehen ebenfalls als erzwungene Körperhaltun-
gen gelten (siehe Untermodul 3.5).

Wie erzwungenen Körperhaltungen entgegenwirken? 
In einem gemeinsamen Brainstorming tragen die Azu-
bis nun mögliche Lösungen zur Optimierung für die 
aufgeführten Tätigkeiten zusammen. Wofür muss da-
bei der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin sorgen und 
was können sie selbst tun? Ergänzen Sie hier gegebe-
nenfalls fehlende Maßnahmen, die Sie über den Link 
am Ende des oben genannten Infotexts finden. 

Wie wird’s im Betrieb gemacht? 
Die Azubis sollen nun im Betrieb und insbesondere in 
ihrem eigenen Arbeitsbereich beobachten, wie dort 
mit erzwungenen Körperhaltungen umgegangen wird. 
Lassen Sie die Azubis ihre Beobachtungen auf Arbeits-
blatt 4 (Seite 26) notieren. Es dürfen auch weitere 
Erfahrungen aus der Erinnerung genannt werden, falls 
nicht ausreichend Zeit für die Beobachtung im Betriebs-
alltag zur Verfügung steht. Besprechen Sie die Antwor-
ten anschließend und überlegen Sie gegebenenfalls 
gemeinsam, ob aus weitere Schutzmaßnahmen (nach 
dem STOP-Prinzip) möglich wären. Ist das STOP-Prin-
zip noch nicht bekannt? Dann zeigen Sie Animations-
film 2 aus Modul 3!

UNTERMODUL 3.3 | SICH STÄNDIG WIEDERHOLENDE MANUELLE TÄTIGKEITEN | 30–40 MIN.

UNTERMODUL 3.4 | ERZWUNGENE KÖRPERHALTUNGEN  | 30–40 MIN.

Mehr Bewegung in 
den Alltag aufnehmen: 

zur Übungsauswahl 
siehe QR-Code
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https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3499/mensch-und-arbeitsplatz-physische-belastungen
http://www.jwsl.de/fuer-lehrkraefte/unterrichtskonzept/ausgleichsuebungen

